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„Natürliche“ Wasserkörper in der WRRL

�„Oberflächenwasserkörper“: ein einheitlicher 
und bedeutender Abschnitt eines Oberflächen-
gewässers, z.B. ein See, Speicherbecken, ein 
Strom, Fluss oder Kanal, ein Teil eines Stroms, 
Flusses oder Kanals, ein Übergangsgewässer 
oder ein Küstengewässer;“
(WRRL Art. 2 Nr. 10)







Künstliche Wasserkörper
(Artificial Waterbodies = AWB)

�künstlicher Wasserkörper“: ein von 
Menschenhand geschaffener Wasserkörper;
(WRRL Art. 2 Nr. 8)

�Ein künstlicher Wasserkörper ist ein Oberflächen-
wasserkörper, der an einer Stelle geschaffen 
wurde, an der zuvor kein Wasserkörper vor-
handen war, und der nicht durch die direkte 
physikalische Veränderung oder Verlegung oder 
Begradigung eines bestehenden Wasserkörpers 
entstanden ist.
(CIS-Guidance 4: Leitfaden zur Identifizierung und Ausweisung von 
erheblich veränderten und künstlichen Wasserkörpern)





Erheblich veränderte Gewässer
Heavily Modified Waterbodies (HMWB)

�„erheblich veränderter Wasserkörper“:
ein Oberflächenwasserkörper, der durch 
physikalische Veränderungen durch den 
Menschen in seinem Wesen erheblich verändert 
wurde, entsprechend der Ausweisung durch den 
Mitgliedsstaat gemäß Anhang II;
(WRRL Art. 2 Nr. 8)

�Zulässig sind nur (dauerhafte) Veränderungen 
der Hydromorphologie
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HMWB ist keine Ausnahme

�Ausnahmen in der WRRL (Artikel 4)

• Fristverlängerung (zweimal bis 2027)

• Weniger strenges Umweltziel 

• Vorübergehende Verschlechterung 
(durch höhere Gewalt)

�Spezielle Klasse für Wasserkörper, die durch 
den Menschen verändert wurden

�Eine Begründung für die Ausweisung ist immer 
erforderlich



Voraussetzungen  für HMWB

�Die Veränderung wird durch eine 
Nutzung des Gewässers verursacht

�Katalog möglicher Nutzungen 
in der WRRL festgelegt 
• u.a. Schifffahrt, Wasserversorgung, 
Wasserkraft,Landbe- und entwässerung

�Der Verzicht auf die Veränderung ist nur bei 
signifikanten Änderungen der Nutzung möglich

�Überprüfung der Voraussetzungen regelmäßig 
nötig (alle 6 Jahre)



Grundlagen für die Ausweisung



Ausweisungsprozeß

�Empfohlene Vorgehensweise im CIS-Leitfaden 4
„Leitfaden zur Identifizierung und Ausweisung von erheblich 
veränderten und künstlichen Wasserkörpern“

�Stufenweises Vorgehen

• Vorläufige Ausweisung (Bestandsaufnahme 2004)

• Erfassung der Rahmenbedingungen (Nutzungen, 
mögliche Maßnahmen, „Zustand“)

• Prüfung und endgültige Ausweisung (Bw-Plan 2009) 

�Änderungen „in beide Richtungen“ sind möglich



Pflicht oder Kür?

�Die Ausweisung von HMWB ist „freiwillig“
• Es ist den Mitgliedstaaten freigestellt, ob sie 
veränderte Wasserkörper als erheblich veränderte 
oder künstliche Wasserkörper ausweisen oder nicht. 
Durch die Ausweisung ergibt sich nicht die 
Möglichkeit, die Bestimmungen im Hinblick auf die 
Erreichung der ökologischen und chemischen Ziele 
zu umgehen, da das gute ökologische Potenzial 
selbst häufig ein anspruchsvolles ökologisches Ziel 
darstellt.
(CIS-Guidance 4: Leitfaden zur Identifizierung und Ausweisung von 
künstlichen und erheblich veränderten Gewässern)
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Gute Zustände – auch in HMWB

� Immer: Guter Chemischer Zustand
• Prioritäre Stoffe

• Nährstoffe (Meeresschutzziele!) 

�Gutes ökologisches Potenzial
• Muss noch definiert werden

�Alle „machbaren“ Maßnahmen
• Berücksichtigung von technischen und sozio-
ökonomischen Faktoren

�Einhaltung des Verschlechterungsverbots!
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Nach der Bestandsaufnahme

Ergebnisse der Bestandsaufnahme 2004: Anteile an erheblich veränderten
 und künstlichen Wasserkörpern. (Quelle: UBA 2004)



Grundlagen für die vorläufige 
HMWB-Einstufung in NRW:

�Strukturdaten:
• > 30% eines WK in Strukturgüte 6 und 7
und/oder

• > 30% eines WK rückstaubeeinflusst

�Keine Einstufung als HMWB wenn
• MZB – Allgemeine Degradation und

• Fischfauna und 

• Flora (soweit staubeeinflusst)

    „gut“.
�Fragebogen Landwirtschaft

• Nutzung, Ausbaugrad, künstlich?



Vorläufige Einstufung der Wasserkörper 
in NRW

2004 Januar 2008



Neueinstufung der Wasserkörper
Januar 2008 
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Potenziale festlegen – aber wie?

�Höchstes ökologisches Potenzial 
• Die Werte für die einschlägigen biologischen Qualitäts-
komponenten entsprechen unter Berücksichtigung der 
physikalischen Bedingungen, die sich aus den künstlichen oder 
erheblich veränderten Eigenschaften des Wasserkörpers 
ergeben, soweit wie möglich den Werten für den Ober-
flächengewässertyp, der am ehesten mit dem betreffenden 
Wasserkörper vergleichbar ist.

�Gutes Ökologisches Potenzial
• Die Werte für die einschlägigen biologischen 
Qualitätskomponenten weichen geringfügig 
von den Werten ab, die für das höchste 
ökologische Potential gelten.



Ein Wasserkörper – zwei Sichten

� Hydromorph. Veränderungen 
als Ausweisungsgrundl.

� Überprüfung alle 6 Jahre
+ Monitoring

� Guter chemischer Zustand

� Gutes ökologisches Potenzial 
(Definition?)

� Maßnahmenplanung (mach-
bar, effizient, finanzierbar)

� Außenwirkung „pessimistisch“: 
Ziel: Keine Änderung?

� Finanzierung: Warum fördern 
wenn HMWB bleibt?

� Hydromorph. Veränderungen 
als Defizit

� (nur?) Monitoring 

� Guter chemischer Zustand

� Guter ökologischer Zustand 
(mit Ausnahmen - Begründung)

� Maßnahmenplanung (mach-
bar, effizient, finanzierbar)

� Außenwirkung „optimistisch“: 
Ziel: Guter Zustand

� Finanzierung: guter Zustand 
als „besserer“ Gegenwert

Erheblich verändert „natürlich“



Was tun in HMWB?

�Umsetzung aller Maßnahmen, durch die 
eine bestehende Nutzung nicht signifikant 
beeinträchtigt wird.

�Was ist signifikant?

�Was ist

• technisch machbar

• (kosten-)effizient

• Finanzierbar

• und verbessert 
die Ökologie?

Die Herstellung der Längsdurchgängigkeit 
ist eine Mindestanforderung der WRRL, 
die auch in HMWB umzusetzen ist.



„Strahlende“ Trittsteine - 
die Rettung für NRW?

� Seit Mitte 2006 als „Maßnahme“ diskutiert

� 2007 Projekt : „Kompensation von Strukturdefiziten 
durch Strahlwirkung“ 
(Deutscher Rat für Landespflege)

� 2008 - MUNLV: „Das Trittsteinkonzept hat herausragende 
Bedeutung für die Maßnahmenplanung ...“

Landwirtschaftliches Wochenblatt 39/2006



Herzlichen Dank für Ihr Interesse!

Berkel zwischen Vreden und Stadtlohn – Aktuelle Einstufung: Erheblich verändert


